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- Verwaltung und Lebensmittelüberwachung -
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Servicezeiten:
Mo. —  Do. 08:30 — 12:30 Uhr

und 14:00 — 16:00 Uhr
Fr.  08:30 —  12:30 Uhr

Zugang zu informationen nach 5 1 Absatz 1 Nr.  1

Verbraucherinformationsgesetz (VIG)  
AZ‘ 39'10'99 PS

03.04.2019
Ihr Antrag per E-Mail vom 14.01.2019

Zwischenbescheid
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aufgrund Ihres Antrags vom 14.01.2019 auf Zugang zu Informationen bezüglich der letzten zwei
Iebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen in dem Betrieb „City-Döner“, Bünder Str. 28, 32584
Löhne sind die bei mir und auch bei derzuständigenGewerbemeldestelle vorliegenden Unterlagen
überprüft worden. Hierbei wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren mehrere
Betreiberwechsel bei dem og. Betrieb stattgefunden haben. Eine Meldung des Betriebes nach
Artikel 6  der Verordnung (EG) Nummer 852/2004, die für alle Lebensmittelunternehmer
verpflichtend ist, lag mir  von Seiten des aktuellen Betreibers des Betriebs „City  Döner“ noch nicht
vor, so dass der aktuelle Betrieb von mir  noch nicht erfasstwurde.

Ihre Anfrage habe ich daher zum Anlass genommen, eine Betriebskontrolle in dem}  og. Betrieb
durchzuführen. Das Ergebnis der Betriebskontrolle liegt mir  in Form eines Kontrollberichts
nunmehr vor.

Bevor ich über Ihren Antrag abschließend entscheiden und die begehrten Informationen an Sie
weitergeben kann, muss ich den Inhaber des og. Betriebs als betroffenen Dritten, dessen Belangedurch

 Ihren Antrag auf Informationszugang betroffen sind, gem. 5 5  Abs. 1 VIG  in einem
Anhörungsverfahren über Ihren o.g.  Antrag und die begehrten Informationen informieren undanhören.

Nach Abschluss des og. Vorverfahrens und Entscheidung darüber, ob dem Antrag stattgegeben
wird, erfolgt der Informationszugang gem. 5 5 Abs. 4 VIG,  wenn die Entscheidung dem betroffenen
Dritten bekannt gegeben worden und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von
Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist.
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